
Information für Schüler/innen zur Ausbildung als 
Pflegefachfrau und Pflegefachmann am  
DGD Krankenhaus Sachsenhausen 

 

Entgelthöhen  
Ab 1. Juli 2020, monatlich bei einer Wochenarbeitszeit von 39 Std.:                                  

I m  1 .  A u s b i l d u n g s j a h r  € 1.165,08 
I m  2 .  A u s b i l d u n g s j a h r  € 1.236,62 
I m  3 .  A u s b i l d u n g s j a h r  € 1.333,71 

 
Zusätzliche freiwillige Sonderzahlung  

Zwischen der Krankenhausdirektion und der Mitarbeitervertretung unseres Hauses wurde eine 
Dienstvereinbarung geschlossen, in der geregelt ist, dass Schüler/innen gemäß der 
nachstehenden Kriterien eine außertarifliche Sonderzahlung erhalten: 

(1) Schüler/innen der Gesundheits- und Krankenpflege erhalten im Folgemonat nach bestandener 
Probezeit (i.d.R. im April) eine zusätzliche freiwillige Sonderzahlung auf Basis der aktuellen 
Ausbildungsvergütung des 1. Ausbildungsjahres zum Auszahlungszeitpunkt, sofern sie zum 
Ablauf der Probezeit auf 

 Notendurchschnitt 1 (max. Notendurchschnitt bis 1,4) standen, in Höhe von 70% 
 Notendurchschnitt 2 (Notendurchschnitt 1,5 bis max. 2,4) standen, in Höhe von 20%. 

(2) Für das 1. Jahr und 2. Jahr der Ausbildung erhalten die Schüler/innen der Gesundheits- und 
Krankenpflege im Dezember des Kalenderjahres in dem das entsprechende Ausbildungsjahr 
endet eine zusätzliche freiwillige Sonderzahlung auf Basis der aktuellen Ausbildungsvergütung 
des 1. Ausbildungsjahres bzw. 2. Ausbildungsjahres zum Auszahlungszeitpunkt, sofern sie zum 
Ende des 1. Ausbildungsjahres bzw. 2. Ausbildungsjahres auf 

 Notendurchschnitt 1 (max. Notendurchschnitt bis 1,4) standen, in Höhe von 70% 
 Notendurchschnitt 2 (Notendurchschnitt 1,5 bis max. 2,4) standen, in Höhe von 20%. 

(3) Für das 3. Jahr der Ausbildung erhalten die Schüler/innen der Gesundheits- und Krankenpflege 
im Monat der Beendigung ihrer Ausbildung eine zusätzliche freiwillige Sonderzahlung auf 
Basis der aktuellen Ausbildungsvergütung des 3. Ausbildungsjahres zum Auszahlungszeitpunkt, 
sofern sie zum Ende der Ausbildung auf 

 Notendurchschnitt 1 (max. Notendurchschnitt bis 1,4) standen, in Höhe von 70% 
 Notendurchschnitt 2 (Notendurchschnitt 1,5 bis max. 2,4) standen, in Höhe von 20%. 

Maßgeblich für die Ermittlung der Höhe der Zahlung zum Ende Ausbildung ist die 
Durchschnittsnote aus der praktischen, mündlichen und schriftlichen Abschlussprüfung. 
 
Stand: Juli 2020 


